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1. Vorrang der AGB des Verkäufers
Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Bedingun-
gen der Firma Lock4Safe B.V. Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der 
Verkäufer ihnen ausdrücklich in Textform zugestimmt 
hat.

2. Leistungsbeschreibung
Die in dieser Leistungsbeschreibung oder auf der 
Homepage festgelegten Beschaffenheiten legen die 
Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend fest. 
[Insbesondere enthalten öffentliche Äußerungen des 
Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter 
(z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften in der Öf-
fentlichkeit) keine diese Leistungsbeschreibung ergän-
zenden oder verändernden Beschreibungen des Liefer-
gegenstandes.]

Der Verkäufer, die Lock4Safe BV, Maasstraat 3d, 7071VR 
Ulft, Niederlande, ist berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines 
entsprechenden Einkaufsvertrags seinerseits den Liefer-
gegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Ver-
käufers für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 
Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die 
nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes 
informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rück-
trittsrecht unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird 
dem Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende 
Gegenleistung unverzüglich erstatten.

3. Leistungsort
Leistungsort ist der Ort des Versandlagers der Lock4Safe 
BV, in D-47533 Kleve, van-Houten-Str. 1. Der Käufer trägt 
die Kosten der Versendung ab dem Leistungsort. Rege-
lungen zum Gefahrübergang bleiben unberührt.

4. Eigentumsvorbehalt
Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Käufer aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.

Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes 
oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen An-
spruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Ab-
nehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an 
den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonde-
rer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich 
etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch 
nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in 
Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes ent-
spricht. Der dem Verkäufer abgetretene Forderungsan-
teil ist vorrangig zu befriedigen.

Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die 
Neuware mit eigenen Produkten, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine For-

derung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, 
in Höhe des Betrages ab, der dem vom Verkäufer in Rech-
nung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht.

Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der 
gemäß diesem an den Verkäufer abgetretenen Forde-
rungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen 
Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der ge-
sicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer wei-
terleiten.

Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist 
dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. 
Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der 
Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Ge-
schäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, 
dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstan-
des an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Ab-
nehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zah-
lung der Abnehmer Eigentum erwirbt.

Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne Fristsetzung 
berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. 
der Neuware zu verlangen und/oder – erforderlichen-
falls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der 
Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabe-
verlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt 
keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, 
dies wird ausdrücklich erklärt.

5. Mängelanzeige/Mängelansprüche
Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Mängel unver-
züglich nach Erhalt der Ware dem Verkäufer anzuzeigen. 
Später auftretende Mängel sind ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen. Die Mängel sind in Textform und so detail-
liert wie dem Käufer möglich zu beschreiben.

Zeigt der Käufer einen Mangel an, der gemäß der 
Überprüfung des Verkäufers nicht besteht, und hatte der 
Käufer bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbeste-
hen des Mangels oder war er infolge Fahrlässigkeit im 
Irrtum hierüber, so hat der Käufer dem Verkäufer den 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Im Rahmen der vor-
stehenden Bestimmungen ist der Verkäufer insbesonde-
re berechtigt, die beim Verkäufer entstandenen Aufwen-
dungen, etwa für die Untersuchung der Sache oder die 
vom Käufer verlangte Reparatur, vom Käufer erstattet zu 
verlangen.

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheb-
licher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-
heit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit.

Der Verkäufer ist im Rahmen der Nacherfüllung in kei-
nem Fall zur Neulieferung bzw. -herstellung verpflichtet. 
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Der Verkäufer kann jedoch im Rahmen der Gewährleis-
tung statt der Nachbesserung eine Ersatzlieferung der 
Ware vornehmen. Das Verlangen des Käufers auf Nach-
besserung hat schriftlich zu erfolgen. Dem Verkäufer ist 
für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung eine Frist 
von 14 Tagen einzuräumen. Ist die (Lieferung/Leistung) 
nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbes-
serung erst nach dem erfolglosen zweiten Nachbesse-
rungsversuch gegeben.

Schlägt die Nachbesserung fehl, so steht dem Käufer 
das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzli-
chen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 
unberührt.

6 Zahlungsziel / Verzug
Die Kaufpreiszahlung ist in vollem Umfang bei Lieferung 
fällig. Der Käufer kommt ohne weitere Erklärungen des 
Verkäufers fünf Tage nach der Lieferung in Verzug, soweit 
er nicht bezahlt hat. Zahlungen können per Vorkasse, 
Nachnahme, PayPal oder Barzahlung bei Abholung er-
folgen. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht 
dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit 
der Einbehalt nicht in angemessenem Verhältnis zu den 
Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacher-
füllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht.

Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzö-
gerung der Auslieferung, so hat der Käufer dem Verkäu-
fer für die Verzugsdauer die bei [der Spedition] üblichen 
Lagerkosten zu erstatten. Der Verkäufer ist stattdessen 
aber auch berechtigt, die Einlagerung der Sache bei ei-
ner Spedition vorzunehmen und dem Käufer die hierbei 
entstehenden tatsächlichen Aufwendungen zu berech-
nen.

Ein Verzug des Verkäufers entsteht bei verspäteter Lie-
ferung von 10 Tagen, soweit schriftlich ein bestimmter 
Liefertermin vereinbart wurde.

7. Haftung
Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 
verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem 
Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der 
Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt und erfasst nicht Mangelfolgeschä-
den, soweit nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 
Satz 2 aufgeführten Fälle gegeben ist.

Die Regelungen des vorstehenden Absatzes gelten für 
alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für Scha-
densersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt 
der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus un-
erlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für 
Verzug bestimmt sich jedoch nach Nr. 6 dieser Bedin-
gungen.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käu-
fers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den.

8. Haftungsumfang
Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, 
z.B. Naturereignisse, Aufruhr, oder auf ähnliche, nicht 
vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder 
Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen 
um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereig-
nis oder seine Wirkungen andauern.

Der Verkäufer haftet bei Verzug mit der Leistung in 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen des Verzugs 
wird die Haftung des Verkäufers für den Schadensersatz 
neben der Leistung auf insgesamt zehn% und für den 
Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des 
Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 
zehn % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weiterge-
hende Ansprüche des Käufers sind – auch nach Ablauf 
einer dem Verkäufer etwa ge-setzten Frist zur Leistung 
– ausgeschlossen. Die Beschränkung und der Ausschluss 
gelten nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer 
Fall nach S. 1 dieses Absatzes gegeben ist. Das Recht 
des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag [nach Nr. 2 dieser 
Bedingungen] bleibt unberührt. Eine Änderung der Be-
weislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden.

9. Unmöglichkeit
Soweit die Lieferung unmöglich ist, haftet der Käufer in 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Verkäufers sowie bei einer schuldhaft verursachten 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fäl-
len der Unmöglichkeit beschränkt sich der Anspruch des 
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Käufers auf Schadensersatz neben und/oder statt der 
Leistung einschließlich des Ersatzes vergeblicher Auf-
wendungen insgesamt auf zehn % des Wertes der Lie-
ferung. Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen 
Unmöglichkeit der Lieferung sind – auch nach Ablauf 
einer dem Verkäufer etwa gesetzten Frist zur Leistung – 
ausgeschlossen. [Die Beschränkung und der Ausschluss 
gelten nicht bei schuldhafter Verletzung we- sentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer 
Fall nach Satz 1 gegeben ist.] Das Recht des Käufers zum 
Rücktritt vom Vertrag [nach Nr. 2 dieser Bedingungen] 
bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelun-
gen nicht verbunden.

10. Rücktritt vom Vertrag
Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn der Ver-
käufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Käufer 
hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer ange-
messenen Frist nach Aufforderung des Verkäufers zu er-
klären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag 
zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. Im Falle von 
Mängeln gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen 
über den Rücktritt.

11. Verjährung
Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen 
Mängeln der Lieferungen/Leistungen – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr.

Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für 
sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den Ver-
käufer, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen 
– unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.

Die Verjährungsfristen nach Nr. 11 Abs. 1 und Abs. 2 
gelten jedoch mit folgender Maßgabe:

Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle 
des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels oder soweit der Verkäufer eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat.

Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatz-
ansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Lieferung einer 
mangelhaften Sache bzw. der Erbringung einer mangel-
haften Werkleistung bestehender – schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, in den Fällen einer 
schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

Die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche 
gelten auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit 
der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der Abnahme.

Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, blei-
ben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjäh-
rungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und 
den Neubeginn von Fristen unberührt.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend 
für Schadensersatzansprüche, die mit einem Mangel 
nicht im Zusammenhang stehen; für die Verjährungsfrist 
gilt Nr. 11 Abs. 1 S. 1.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auf-
traggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

12. Aufrechnung
Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrech-
nen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind 
[oder die zunächst als im Gegenseitigkeitsverhältnis 
stehender Sachleistungsanspruch bestanden und sich 
später in einen Schadensersatzanspruch umgewandelt 
haben].

13. Teillieferung
Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zu-
mutbar sind, wobei die verursachten zusätzlichen Ver-
sandkosten vom Verkäufer getragen werden.

14. Gerichtsstand/anwendbares Recht
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist, wenn der Vertragspartner des Verwen-
ders Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen 
ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den 
Sitz des Verkäufers zuständig ist. Der Verkäufer ist auch 
berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen.

Es gilt niederländisches Recht [ohne die Verweisungs-
normen des Internationalen Privatrechts unter Aus-
schluss des UN- Kaufrechts].
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